
H H_ GV_BL-:_l ~~?-:~ ! ;. ?. -~~~P:! /r~ch~,.rr1_~kro.!9g.2d~/~gb_l~~-~/H~ _ _9V~L n_~f (gl9_0_B.~~4~~F-~-~5999C~ ~~6~?3?065_3A. !7 !$_~!~!~H~BlL~.~fl:~.• 

. : .• • ' .. '. . , . : • 

. ,·' 

·117 

HAMBUR'GISCHES 
GESETZ~ UND· 

VERORDNUNGS BLATT 
TEIL I. 

Nr. 29 DONNERSTAG, DEN 12. JUNI 1952 1. 
t ' 

Verfass~ng 

der Freien und Hansestadt Hamb~g. 

:Vom 6. Juni 1952. · 

Der Senat verkündet das nachstehende, v_on· der Bürgerschaft beschlossene Gesetz: 

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat als Welthafenstadt. eine ihr durch Geschichte 

und Lage zugewiesene, besondere Aufgabe gegenüber· dem deutschen. Volke zu erfüllen. Sie 

·will im Geiste des Friedens. eine Mittlerin zwischen allen Erdteilen und Völkern der 

Welt sein. 

'Durch Förderung und Lenkung befähigt sie -ihre Wirtschaft zur Er~üllung dieser 

Aufgaben ·und zur D~c:kung des wir,tschafti~chen Bedarfs aller .. Auch Freiheit des Wett

bewerbs· und genossenschaftliche Selbsthilfe sollen diese~ Ziele die'nen. 

Jedermann hat ~ie sittliche P.ßicht, für das Wohl.des Ganzen zu wirken. Die Allgemein

heit hilft in Fällen der Not den wirtsch~tlich Sc;l:iwache~ und ist bestrebt, den Aufstieg der 

.Tüchtigen zu fördern. Die Arbeits~aft ·steht unt~r dem Schutze des Staates. • . -

Um die pc;litische, soiiale-~d wirtschaftliche Gleichberechtigung .z~ .·verwirklichen. ~~

bindet· sich die politische I?,emo~atie mit den Ideen der wirtschaftlichen Demokratie. 

. . . 
in_ diesein· Geiste.gibt sich die Freie und Hansestadt Hamburg·dmch·ihre·.Bürgei:schaft • 

diese Verfassung. 
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I. 
' 

Die staatlichen Grundlagen. 

Artikel 1 . 
4 ' • 

. Die Freie und Hansestadt Hamburg ist ein Land der Bund·esrepublik Deutschland. 

. • Artikel 2 
.. Ö) Das Hoheitsgebiet .der Freiet;t -~d H'ansestadt· H~burg umfaßt _das bisherige 

durch· Herkommen und Gesetz festgelegte Gebiet. • Gebietsveränderungen bedürfen eine~ 
die. Verfassung ändernden Gesetzes. . . 

{~) H9heitsrechte, welche. die Freie und Hansestadt Hambu.rg außerhalb ihres HoJ>,~its
gebietes ausübt, bleiben. erhalten. Dies gilt besonders für Hoheitsredite in C4XMven,. im 
Gebiet der Elbiµündung und auf der Elbe. . • · .. • 

(3) Durch Staatsvertrag ·.können Einrichtungen, insbesondere Behörden, geschaffen 
werden,. die der Freien und Hansestadt Hamburg und anderen · Ländern gemeinsam sind. 
Ebe~o kann die Freie und Han~estadt HamQurg sich an solchen Einrichtungen beteiligen. 

Artikel 3 
(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg __ ist ein demokmtisch~r und ·sozialer Rechts-

staat. ' . 
• (2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke au~. Si~ wird nadi Maßgabe der Verfassung und 

d~ Gesetze ausgeübt. • 

' ' Amkel ~ 
(1) -In der Freien und Hansestadt Hamburg werden staatliche und gemeindliche Tätig- • 

keit nicht getrennt. • • · • • · • 
(2) Durch Gesetz könn~ für Teilgebiete Ven_val~ngseinheiten· geb,ildet werden. denen 

.• die selb.~dige Erledigung übertragener Aufgaben obliegt. . . 

Artikel 5 
(0 .Die Landesfarben ~ind weiß-rot. 
(2) Das Landeswappen· ~eigt auf rotem Sdiild die weiße dreitürmige ·Burg mit 

geschlosse1:1em Tor. • • •. • . 
(3) Die Landesflagge trägt die weiße Burg des Landeswappens auf rotem Grund. 
(4) Das Gesetz bestimmt das Nähere uber die Flagge un4 d~ Wappen: • 

D. 
Die Bürgerschaft.· 

· Artikel 6 
(1) Die- Bürgerschaft ist das Landesparlament. 
(2) Die Bürgerschaft besteht aus mindestens 120 Abgeordneten, die in allgemeiner, 

ifleicher, unmittelbarer und Jeheinier Wahl gewählt . werden. . . . 
(3) ·Der Wahltag muß ein Sonntag oder_ öffentlicher Feiertag sein. 

• (4) Das Gesetz bestimmt das Nähere üb~ die Zahl der Abgeordneten, das Wahlrecht, 
die Wahlbarkeit und die Durdiführung der Wahl. .. 

(5). Niemand ist1verpffiditet, die· Wahl all%unehmen.- Die Gewählten können jederzeit 
aus der Bürgerschaft aussch~den. • 

Art.ikel 7 
Die Abg~rdneten sind Vertrete,; des ganzen Volkes. Sie sind nur ihrem Gewissen 

• unterworfen ~ an Aufträge nicht gebunden. 

http:/'-landtl ~cht.makrolog.de 



Ht-1_G~~~~ ~~g:p_~_ 19 JN!-~:_/(r~~~t,i:iak_r~_log:d~{.~~~-l?-1._~-~/~_H::-GY.~L._n_sf/w~.~~!ii.~~!n_~~ivi.~~/~Q~.B?4_EQ_F34B50~-~-Gl2~_6_ßQ~00§~31'7?_1$.1S_~_iJ~ .. 11 ~-. . .. . - . . . - . - - - . 

Nr.29 Hamburgisches Gesetz- und· Verordnungsblatt 
. . . . . . . . 

119 

Artikel 8 
• Ein Abgeordneter, der seine Wählbarkttlt verliert, scheidet aus der Bürgers~ aus;. 

' . • 1 • 

_ . • Artikel 9 • _ 

•• -(1) Die Bürgerschaft entscheidet über .die Gültigkeit der Wahl und benndet darüber, 
ob ein Abgeordneter die Mitgliedschaft 'yerloren hat._ • · • .. 

(2) Gegen die Entscheidung.kann-der Betrpffene das Hamburgis~e Verfas~ungsgeri~t 
anrufen. Das Gesetz bestimmt das Nähere. • 

Artikel"lO 
. . 

_(1) Die Bijrgerschaft wird auf :vier Jahre gewählt._Ihre Wahlperi9de end~ vief J~e 
nach dem erste.n Zusammentritt oder mit ihrer Auflösung. _ . • 

(2) Die Bürgerschaft' wird vor· dem Ende der laufenden Wahlperiode neu gewählt. 
' ' 

Artikel 11 • 
1 • 

(1) Die. Bürgerschaft kann ihre Auflö~ng- beschließen. Der Antrag muß von wenigst~ns 
einem Viertel .der Abgeordneten gestellt und !min~estens zwei Wochen vor der Sitzung, auf 
deren Tagesordnung er gebracht wird, allen Ab.geordneten . und ~em Senat mitgeteilt 
wei:den. Der B~scbluß bedarf der Zustimmung der Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederiahl. 

(2) Hat· die Bürgerschaft ihre Auflösung beschlossen, so finden innerhalb. von· sechzig 
Tagen '.N euwahle~ statt. 

, . , . . . • Artikel 12 . . . . , . . _ 1 ~ ~ ·, • 

• (1) -Der_ Senat _ha~ rechtzeitig die Wahlen auszuschreiben. Die erst~. S~zu~g i,;iuß m 
. den ersten drei Wochen nach der Wahl stattfinden; sie ist von d~m Präsidenten def bis-, 
herigen Bürgerschaft .einzuberufen. • • ' 

(2) Die alte Bürgerschaft führt die Geschäfte bis zur ersten Sitzung. der neuen 
Bürgersdiaft weiter. . .. 

• j 

Artikel 13 
_ (1)_., Di~ Abgeordneten üb~~ ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Sie erhalten -eine ange

messene Aufwandse1;1tschädigung~ deren Höhe das Gesetz bestimmt. 
(2) Ein -'Abgeordneter kann durch ,ße~~tiß der BürJerschaft ausgesdilossen I werden, • 

wenn er , .. .., 
• 1 • 

-1. ·s~in Amt mißbraucht.,· um sich oder anderen persönliche Vorteile zu verschaffen oder 1 . 

2. seine Pflichten als ,Abgeordnetet aus eigennützigen Gründen gröblich vernachlässigt • 
· d ' ' • • 1 • l ·,r • . , •• .o er .. ' · -. . ; . , 

J. ·der Pflicht z~ Verschwiegenh~it gröblich zuwiderhandelt~ • 

Der Beschluß · 1;,edarl der Zustimmung Etlner Mehrheit von drei Vierteln d~ gesctzlich~n 
. Mitgliederzahl. Artikel· 9: Absatz 2 findet keine Anwendung. • • • . 

. . •.. (J). • Die Geschäftsordnung der. Bür~schaft kann vorsehen, .daß. -ein • Abgeordn~er 
bei grober Ungebühr oder wiederholtem Zuwiderhandeln gegen Vorschriften. zur· Aufrecht- • 
erhaltullg der Ordnung von einer oder :mehreren, höchstens von drei Sitzungen ausgeschlos-
sen werden· kann. • 

.. Artikd 14 . . ,, 
"(l) Niemand: darf :r.u ~gendei~er Zeit wegen seiner Abstimmung oder ein~ Außerifug, 

· , II 

die er als Abgeordneter in der Bürgerschaft. oder einem· ihrer- Ausschüsse getan hat, gericht.! 
lieh oder dienstlich ve~olgt odet sonst außerhalb der· Versammlung zur Verantwortung 
~e:wgen werdeii. . . • • • -- . ·.' . 

(2) Verleumderische Beleidigungep. können nut. Genehmigung der Bürgerschaft verfolgt 
• werden. • 
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Artikel 15 
(1} K~n Ab!{eordneter darf .ohne Genehmigung dei:.BUrgers~aft währe.P4 d~r Dauer 

des Mandats wegen einer mit Strafe be~ohten Handlung :z.ur Untersuchung gerogen• oder 
verhaftet werden, es sei den~, daß der Abgeordl)ete bei Ausübung der Tat oder spätestens 
im Laufe des folgenden Tages festgeno~en worden. ist, . · : • . • 

(2) Eine Genehmigung der Bürgerschaft ist.ferner bei jeder anderen Beschränkung der 
. ·persönlichen Freiheit, welche die Ausübung der Abgeordnetentätigkeit beeinträchtigt, oder zur 

Einleitung eines Verfahrens geinäß Artikel 18 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland erforderlich. • • 

(3) Jedes Strafverfahre,n und jedes V~rfahren gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes für 
. die Bundesrepublik Deutschland gegen einen Abgeordneten und jede Haft ode.r sonstige 

Beschränkung seiner persönlichen Freiheit werden auf Verlangen der Bürgerschaft für die 
Dauer des Mandats aufgehoben. 

Artlkd 16 
Wahl'heitsg~treue Berichte über die Verha~dlungen in den öffentlichen Sitzungen der 

Bürg~r~·chaft oder emes anderen deutschen Landtages bleiben von jeder Verantwort-
lichkeit frei. ' • 

Artikel 17 
·Die Abgeordneten sind ·berechtigt, über Person~n. die ihnen in ihrer Eigenschaft als. 

Abgeordnete oder· denen sie in diese~ Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben, sowie über 
diese· Tatsachen·selbst das Zeugnis zu verweigern. So weit dieses-Zeugnisverweigerungsrecht 
reicht, ist die Beschlagnahme von Schriftstücken un~lässig .. 

Artikel 18 
(1) Die Bürgerschaft wählt ihren Präsidenten, die· Vizepräsidenten und den übrigen 

Vorstand. Sie gibt sich eine Geschäftsordnung. . • 
. (2) Der Prä6i<;lent ubt .das Hausrecht und dje Polizeigewalt in den von dei;- Bürgerschaft 

benutzten Räumen aus; ihm untersteht die Bürgerschaftskanzlei. Er verfügt nach Maßgabe 
des ·Haushaltsplanes. (Artikel 66) über Einnalunen .. •und Ausgaben der -Bürgerschaft und 
vertritt die Freie und H~sestadt :Hamburg in allen Rechtsgeschäften· und Rechtsstreitig
keitep der· Bürgerschaft. Abweichend von Artikel 45. Absatz 1 ernennt und entläßt der Prä• 
s·id~nt die ;ßeamten der Bürgerschaft. .. . • 

(3) . Eine Durchsuchung od~ Beschlagnahme in den Räumen 'der Bürgerschaft ~ nur 
mif Einwilligung· des Präsidenten V<?rgeno.mmen werden. 

Artikel 19 

Zu einem Beschluß der ~ürgerschaft ist einfache Stimmenmehrheit .erforderlich, sofern 
die Verfassung nicht ein anderes .Stimmenverhältnis-vorschreibt .. 

Artikel 20 

(1) Die Bürgerschaft ist. beschlußfähig, wenp mehr als die· Hälfte der· Mitglieder an~ 
wesend sind. Jedoch sind alle Bescp.lüsse gültig, die gefaßt w·erden, ohne .daß die Beschluß-
fähigkeit vor d~ Abstimmung· hd~ Wahlhandlung angezweifelt worden. ist. • .• • 

(2) ·D~e Beschlußf~gkeit für -die Anbera\1mung_.4er ~itzung~~; fi:ir .die ,eststellung der. 
Tagesordnung unq der Niederschrift sowie für andere die Geschäftsbehandlung betreffende 
Fragen wird äurch die Geschäftsorc;lqµng gereg~t. . . . • • 

' (3) Die Gesdiä~ordnung regelt die Art der Abs~~ung. 
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Artikel 21 • • : ·- , . . 

. 12l. 

Die Sitzungen der Bürgerschaft sind öffentlich. Beantragt ein Zehntel ~er ,Abgeordne
ten oder der Senat, die Beratung und Abstimmung. i~ geheimer Sitzung stattlincfen • zu la~-
s~, so beschließt die Bürgerschaft darüber in nidit öffentl~dier Verhandlung. • ' • 

.. . . ',,., 

•. •. · Artikel 22 
. . . 

Die Bürgerschaft :wird durdi den Präsidenten· einberufen .. Er· ist dazu verpftichtet, . ";··- ·_ 
1. auf Besdiluß des Vorstandes, • • : • • •• • • • • 

• 2. auf Beschluß ·der Bürgerschaft, . ' •• 
· 3. auf Beschluß. du· Bfugeraussdiusses, · • .· • _. • • • · : •. '. ··.·: •.. ··: ·• 

• 4 .• auf Verlangen von eine~ Ze~tel der Abgeordneten, wenn seit der letzten· -Sittling 
mehr als ein Monat verflossen ist, • • 

5. • auf ,V erlangen des Senats. 

JI. -L!L·l 2' . . . 
~ '- • ', : • ••. :,, • : •. ,! : • '-.. 

. (1) Der- Senat hat das Recht, zu den Verhandlungen· der Bfug~rschaft. und ihrer- 'Aus- . 
. schüsse Vertreter z~ entsenden .. D~ gilt nicht für Untersuchungsa~chüsse· .(Artikel .·2$). 
Auf Ersuch.en der Bürgerschaft, ihres Vorstandes oder ihrer Ausschüsse :ist' der -~nät:zur 
Entsendung- von Vertretern verpflichtet; ,, . . . '. 

(2) Den V ertretem des Senats ist auf ihr V erlangen jederzeit -das Wort' ·z,i-:ertcilen. 
Sie unterstehen der Ordnungsgewalt des Vorsitzenden. . 

(3) Von den Sitzungen .der Ausschüsse ist dem Senat; sowe~t tunlich, ♦orher Kenntnis 
zu. ge·ben. • • .• ' • • '· 

(4) Anträge des Senats, die .er als dringli~ bezeichnet, sincfvor alleh· anderen-Gegen.:-
ständen 2;u verhande).n. • ·· - · • . ·_.-: ,, :. • • • : · .:. •. · 

• ' 

Artikel 2i : .. , ··.. . .. 
(1)' Die Abgeordneten sind berechtigt, in öffentlichen Angelegcnheitm große und kleine 

Anfragen an den-Senat zti richten. · • • · ·. • ·: ' ,; · • -·.-;.·-:, :: . .-:·-• .• 

• (2) Große Anfragen sind schrif1lich zu stellen und müssen von ·einer--i1i .de~ Ges~äfts
o.rdnung der Bürgerschaft zu bestimmenden Mindestzahl voti-Ab~rdnet~n, dte_nicht'h~li~ 
als. lo' sein.darf; unterzeichnet sein. Sie sind binnen zwei Wochen durch-einen Vertreter.des 
Senats in der- Sitz~g der Bürgerschaft zu bcan~~rten. Auf V erlangen von • einem· Drittel • 
der anwesenden Abgeordneten folgt der Antwort eine Besprechung. • 

• (3) Klcint Anfragen können von einem Abgeordneten in·dct Sitw,ng d~r; Bürgct~chaft 
gestellt werden und sind sofort zu beantwort~. Sie sind dein· .:Senat ;drei:' Tagf ~ '.' der 
Sitzung- der Bürgerschaft schriftlich mitzuteilen. An kleine Anfragen kann sich keine Be
sprechung anschließen. Kleine Anfragen können -auch. sdirifflich. gestellt und beantwortet 
".V'erden. . ~ . • • .. :>· ·.·,·.·-.·.~·--. .-· .. '.:·,·. 

(4) Die Geschäftsordnung der Bürgerschaft bes_timmt das ~ähere. 

· "'-L!t._, 25 ....... ·••. · .. ·. ,,. · .. 
. .L'UUK.Cl . . . . . . 

(l) Die B'ürgerschaft· hat das- Redit und auf Antrag eines·:vicrtek der Abgeord~et~· 
die Pflicht, U nt~suchungsausschüsse einzusetzen. Die Ausschüsse· erheben Beweis 'in ·öffent
J~cher Verhandlung, soweit sie nichts anderes beschließen. Beantragte Beweise sind zu er-
heben, wenn es ein Viertel der Ausschußmitglieder verlangt. . ,-, , . , 
• • (2} Für· die Beweiserhebung· gelten ·die Vorschriften· der StriifJ)N>i~ß~rdnung_·~inn7 

gemäß. Brief-, ·Post- und· Fernmeldegeheimnis 'bleiben unberührt. : • _:' _.. • .:·_ • - :: ·_ . :··· 
(3) Im übrigen regelt die Gesdiäftsordnung der Bürgerschaft das V erfahren ·4~ Uri~-

suchungsausschüsse. • .. • .. ,· • .• • ·.- •'. ·, ~ • _. .' 

: •. (4) ·l:lamburgische· Gerichte und Behörden sind· zu Rechts-· und Amtshille'·v~pßichtet. 
Der Senat stellt den Aussch~sen auf Ersuchen die zu ihrer ·Unterstützung. 6-furderlichen 
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Beamten zur Verfügung. Die. Untersuchungsausschüsse haben das Recht, die Beamten aus-
- ~· • • zu:w en~ ·. .. . : , , ..... · · .. -. . : · · ,_ 

·_:·f;· (S)' :ö!f~kh _ß~,ü~~~tete, .die vor ~inem Untersuch~gsaussdiuß vernommen werden, 
sind ··deiii· Aus~di,uß. _Og,genübe_r ·.von. ihrer dienstlichen· . Pfliqit. zur ·Verschwiegenheit ent-
bunden~ • ... :- ••• ·: •-- • , · .-' · . . 

(6) Die Beschlüsse· der Untersuchungsausschüsse sind der richferlidien Erörterung ent
zogcn~J~~P~tW~j.pnJ un.d.Beur_tcil~8' .des ·.der Untersuchung :i:~grunde li~den Sach-
verhalts sind die Gerichte frei. • ·· • . • · . . 

0) Die M,itglieder von Untersuchungsausschüssen sind zur Verschwieg~eit verpflich
tet, soweit es sich um Tatsachen handelt; die sie bei ihrer Tätigkeit µn·. U.ntersu~ungsaus
$~:~~,~:th.i,,~n., tµid,'pie, ~icht_ Ge~and der öffentlichen. Verhandlung 8C".V~n sind. 
'"'t" - 1 °' • •• • • • \ .... • - • • 1 !°'o • • ., ~ • • • 

Artikel 26 
(1) Zur Wahrnehmung bestimmter d~ch die Verfassung oder durch Gesetz festgelegter 

Aufgaben wird -der Bürgetaussdiuß gebildet . 
. -·,~,l(Z)nBr ;:be.stditt:aUS:i·:dein: Präsidenten_: der· Bürgerschaft; ·der den Vorsitz führt, un~ 
~Ü(f jvot(;.detr:Bilrger~ aus ihrer Mitte ·ZU wählenden Mitgliedern. Senatoren. dürfen 
4mi tiürkqa.(u~ahqß::nicht- angehören. . • . • . • · 

(3) Die in den Bürge_raussdiuß gewählten Abgeoi:dneten sind- nicht verpßicbtet,; das 
~t•M.;tm~~l Sit::kiinnffi,es jederzeit•nie.derlegen.: • • 

;~,-"r,: ,._.., ::-r --,,;,·,::r. -: .,: , .·.- =.;_: - - - Artikel.-27 • 
(1) • Die Mitglieder des Biligera~ch~ses werden nach den Grundsätzen der ·V erhält
~ •(4;Qj)mfji)~.:mit. gebundenen Listen gewählt. Wahlvorschläge ·bedürfen der Unter-
schrift von fünf Abgeordneten. . - · · •• • 

(2) Jeder Wahlvorsc:hlag erhält so· viele Sitze, wie auf ihn· Höchstzahlen entfallen. Ober 
die Z~teilung des letzten Sitzes ents~eidet- bei gleicher HödistzaW das Los. Enthält ein 
~~'i~N'.l;..v~g~J~~werber als\ auf- ihn Höc;hstzahlen entfallen; so ·.werden. ·die: über-· 
schüssigen Sitze 'den ander_en WahlvorscbJägen gemäß ihren.H""ochstzablen zugeteilt.· . • 

d~,~<~::•):.~i e.ip-~A~~Qn;ln,etei;-die-Wahlin den_ßürge.raussdtuß ab od.er·sdieidet er nach
~-~.~.'.)~ ~-,~-~~··-S:telle d.er=, nächs.te -Abgeordnete desselben· Wahlvorschlages. -

• ~~~'.~~~~~i:aq,J1'&1.ers.cllöpft,· so. bleibt,der Sitz_ im Bürgerausschuß:unbesetzt. • • 
- ;.,r.-;: .. ·::. :·.-~;):,·: · ... ·_ : ·?,::·_·- ·.:'- •. 1 .. • Ar:tikd_ 28 

:,\ .. ~IJ?~~~P.~~-di~dr ~;di durm: seinen,' V ~itzenden cinb.enJ:en. Auf ·verlangen des_ 
~SP.a~9~;'.:~on,;d.J:.ei--Mjtgliedern hat der Vorsitzende-die ·Einberufung zu veranlassen. -

,::;~;} ·~1-~.:;~:. ,\<·: ~·:ir•r' .. ":"':::>'~.'~L .. • 
• · •-- · Artikel 29· ,. l >:r~-= ::-f y·r"'•.~:· t·,::·..= --·.·:~--;· .. ·,:2 1.. .. • 

Der Bürgeraµsschuß __ i~ bei Anwesenheit von elf Mitgliedern bes~ußfähig. 
~-:·: \ . . :. r .• 

Artikel 30 
. (1) Die S~tzungen des Bürgerausschuss~· sind-nicht öffentli.ch. Mitglieder der Bürgeri 

~i4.i~:flm l3,.iµ-~~dtuß .ni~t·angehören, körineii seinen -Sihungen .beiwohnen; . 
:·;•_, .. @) ,-~~--.fi.ndet~Anwendung. • • 

.. , •• •, • ·:_·. :: , A-<!_ "1. .-1_ 31 ••.• .,, _.... ..,cu-(1.KQ 

,öf:;(.l)_ t~R.~i~}!f~~-~i~p.i~. -~ vel'P.ffichtet, über die: ~haltwig. der· Ve~assung--und· über 
die -Cesefiriiäß1gxe1t der .Y~nyaltung zu: wachen. ·Verstoße hat er der. BUJ-g~schaft antlt-. 
%~~~~ ~.~fftp. .. -flF:~t-~~~~!, J.ll~t_ ,Abhilf e:-schafft •. 

' •• ;(2) Jjer Burgerausscliuß 1s:t befugt, auf Antrag des Senats 
• _ -~ 1-.pA~~~!l J,l~1. zµt. pi:enze: des .. ~-von .der Bürgersdt~ .~ur. V.erfi.ating .-stdlten 
.. !·-•,.~o:.~·-·'BWr •• ''fzü1

". n~ n wenn . . . -- o- . 
- -., 1, . .,,•,.•;1~•)1;~ r~~\ .. J" ~ ,~ • • .• 

~ '"! i,•.tor. ..... •. .... • ...,. • . . ,,, •••• ~ ... • 

hltp:J1-.landH'9Chl.makrolog.d• • 
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Nr. 29 l':f~mburgisches Ge-setz-,und Verordnungsblatt, 

a) .ihre Erörterung. in der Bürgerschaft dem Staatswohle, 2uwid-er.mült~0Üer::..". '. 

b) ihre Dringlichkeit. eine Beschlußfassung vor der mäcbst~ ,:Sitzung cwhßmg;er~ 

schaft erfordert oder .. ; ·• · · :. --': ·,: · .! : '... ,::: 

· c) sie ,im Einzelfall einen von der Bürgerschaft festzusetzenden ,Be.ti<ag:" nü:ht ;.über~ 
- • . .. . . • . - .. ... : ... • ,J ..... t; • 

steigen; . · · • • . •. • .. . ' · .· ··· · · ,•.: ._,.,, 

.• • 2. Veräußerungen von S1aatsgut, ·die itn!Einzelfall einen -von ·.-der :--B~s.chalt(t~t~~~ 

setzenden Betrag nicht übersteigen,··nach Artikel ·72 ·zu genehmigen; 1 
,._; :··:·,- :: • .-:•_{°• \,·,·. 

3. in dringenden Fällen gesetzliche Vorschriften bis zur anderweitigen .Beschlußfassung 

der Bürgerschaft zu erlassen. • . 

. · (3) Der. Bürgerausschuß wirkt. bei der Bestellung der Mitglie~er .des: ,Rethnti_np)iof es 

(Artikel 71 Absatz 2) sow.ie bei der Genehmigung einer sonstigen :rätigkeit- eines S~aafurs 

(Artikel 39 Absatz 2) mit. · ' · - . • . .• ·.:- •• .. :: ··, :~>'. : \1 

: (4) Weitere Aufgaben können .dem Bürgeraqsschuß cturch Gesetz:'x.ug.ewiesen+werden,; 

. Artikel 32 • . _ 

• Soweit -ni_cht ·gesetzliche Vorschriften· entgegenstehen, -hat der Sen:at:.der B~gersl:haft,

dem B\irgerausschuß und den von der Bürgerschaft eingesetzten Ausschüsse~ au~ y etiängeb 

Auskünft_e ·zu erteilen und Akten vorzulegen. Jeder.Staatsbürger hatihnen·~1~eidiem_Um-. 

fange wie den Verwaltungsbehörden Auskunft zu erteilen.- •••• ·: ·_ • • ·:·';: "<> 
• ,' , . . . . • - •. . .,. •. ";_ ·•. ! i :; 

m. 
Der Senat. 
Artikel 33 , 

(1) -Der Senat ist ·die Landesregierung. Er bestimmt die Richtlinien äer·.Politik;.f~. 

und beaufsichtigt die Verwaltung. • ·_. '··: : '· • ·. ,··,. · :, '. :~·:'."...:: 

(2) Das Gesetz bestimmt die Zahl der ~en~1s'mitglieder _(Senatoren). :. ·:··: · ·: _{ 'S .~-
. • • • • 

• • •• ·, •. ••• •• ~ ~ : ~ t". ) • :·• •• (~ r:•-:• ·:. ,~ ~ 
• r f 

Artikel·34 . :~·- _:- ··: • . .- :~s~··-~ :.t-:.-. -~·.:~_:: 

(1) Die Senatoren werden von der Bürgerschaft mit der Mehrheit. ihrer gesetzlichen 

Mit~liedenahl. gewählt. . -· . --. -:., · ---.c· 
(2) Wählbar ist jeder Deutsche, der die Vo.raussetzung~n zur Wahl-in.:-dier.Bür~rscW"ft 

erfüllt; er braucht weder seinen Wohnsitz noch seinen Aufenthalt in der Freien und Hanse

stadt Hamburg gehab_t zu haben. Beamte1 einschließlich der Richt~r sind wählbcV. · . 

. (3) Niemand· ist verpflichtet, die ~aht' anzune~en. . . ., • •· ·. • .... • • , . ·.; '_ • '· . ; _ · :. : 

Artikel 35 .· . • . ) . '·. •.. . . . ;' ~: / .. : ~ 
. (1) Der Senat und.einz-elne Senatoren .k~nnen jederzeit z~cktre.ten."'-,Sie ,scheiden '.:aus 

ihr~m Amt aus, w~n ihnen die Bürgerschaft d~s Vertrauen entzieht., - • ;. : -·_. ::· .:. -;. • _.. ,._ ~ 

• (2) Die Bürgerschaft kann dem Senat oder einzelnen Senatoren.~~ ·V~t:ra~-'4lu.r t«a: 
durch entziehen, daß sie mit der Mehrheit ihrer;g.e_setzlichen Mitgliederzahl den ·senat oder 

einzelne Senatoren durch N eu..wahl ersetzt.· Der !\ntrag ~uß den ~Aqgeo,r~-~~e~!' un.~i dem 

S~n~t m~destens eine \Voche v~r ~er Bes~ußfassung mitgeteil~'.wer~en,_;,_e~;qt.U~._Y_~~ei~ 

Viertel der Ab~ordneten unterzeichnet sem. . , . ~- ~ ... _. , ... ,_-_. . , .. , 

(3) Wird· die Zahl der Senatoren herabgesetzt, so ·kann· di~. Bij~gerscliaft e'me. entspr~

ch~de ,Z~ ·yon Mitgliedern mit der Mehrheit der A~geo~dnet,eris~in~n .. ~~~~n.·• 
~ • • • • . • • • • • • ... 1 • \, • • 

Artikel 36 
' . . 

(1) Findet ein Antrag des Senats, ihm das· Vertrauen ·ausi.u~prechen, nichf--,die Zu-

.stimmung _der Mehi:h~it der--gesetzlich_en_ Mitgljederzahl -der :.Bürgersdiiaft,,·:.-so:.kanb die 

Bür~ersdlait binnen drei Monaten nach Eingang des AntJ:~gs ;. ~--: _., •:-' :·-· ~' .; . °'~-'~ .-~ ·,:. 

hltp:/,,__lindnrec~makrolog.de 
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aamb~rgisches •. Gesetz- und ·Verordnungsblatt Nr. 29 

1. mit.der Mehrheit ihrer gesetzlicben.Mitgliederzahl eiricn :neuen Senat_wählc·n oder 
· ·· < :2.:' .• dem Senat nachträglich das Vertrauen aussprechen oder 

'.5. sidi selbst· auflösen. 
~<ht .-.die. ~µrge:rscha,ft von dies~n Bdugnissen·.keinen Gebrauch, sa hat der Senat das • 
Recht, die Bürgerschaft innerhalb weitere_r zwei Wochen ~ufaulösen. . 
• . • ·-,{2) Der-:Antrag des Senats, ihm das Vertrauen auszusprechen, ~uß mindest~ eine 
Wo~~ vo.r der- Abstinimung eingebradit werden. • • • • 
. .. • ~ (. : - . .. :: 

Artikel 37 
; '.- • .(IYT ritt der S~nat:_ zurüd.c, so· führt er bis zur Wahl eines -neuen Senats· die· .Gescbäfte 

weiter.:· • ·: : • · . .- • • : • • • · . • · · • · · • • • · 
(2) Beim Rücktritt einzelner. Senatoren entscheidet der Senat, ob sie. die Gesdiäfte ·bis 

zur Wahl-ihrer Nachfolger weiterzuführen oder sofort a~s dem Senat ausmscheide~ haben. 

Artikel 38 
<-·. /(;l), Jeder Senator hat vor Antritt seines Amtes vor der Bürgerschaft folgenden- Eid :z:u 

. leisten: •. · . . : :· · - · - • · · - .. . ... . . . . 

-• .. :, : .· ·-ldi"-schwöre,-.daß ich• Deutschland, dem.Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-· 
~d und der hamburgischen Verfassung die Treue halt~, die Gesetze beachten, die 
mir als Mitglied des Senats.· obliegenden Pflichten gewissenhaft erfüllen und das Wohl· 
d~r Freien und Hansestadt Hamburg, sov1el ich vermag,. fördern will. . 

(2) Die Be~ügung einer religiösen Bete~erung ist zulässig. 

Artikel 39, 
·_. '. ~ (1.): ·Mit· de-.i Amt ·der Senatoren ist die Ausü~ung jedes anderen -besoldeten Amtes un·d -
jeder sonstigen Berufstätigkeit unvereinbar. • • • • 

(2) Im Einvernehnien·-mit dem ·Bµrgerausschu~ kann der Senat.genehmigen, daß Sena-· 
toren deni Verwaltungs-. oder Aufsichtsrat eines den Gel~erwerb bezweckenden Unter- . 
nehmens a~gehören dürfen. • 

.. . ( ' :· ,· !:.-. Artikel .40 
. Pas Gesetz "estimmt. das Nähere über.die Wahl,. die rechtliche Stellung und -die_:Be:. 

züg'e .der Senatoren-.· .. •• : , - •• 

Artikel 41 
. • (1). Der1 Senat ~ählt ·a~ seiner ·f,iitte in g~heimer Abs_tunmwig .s~inen 'Präs.identen. • 
(Ersten Bürgermeister) und seinen Stellvertreter {Zweiten Bürgermeister) auf die Dauer 
eines .Kalenderjahres. Ihre Wiederwahl ist ;ulässig. . • . • 

• (2)- Der· Präsident. des Senats hat ·die 'Aufgabe, die Senatsgeschäfte zu leiten,. das innere 
und . äußere Ge·deihen des Staatsw~ens zti überwachen, für· wichtige Staatsangelegenheiten 
persönlich einzutreten Wia · ~dlegende . Arbeiten·_ auf dem Gebi~ der :Gesetzgebung und 
Verwaltung -ZU -fördern. : • • • . . . • 
.. ;. - ·~ .• •. . . . • • Artikel 4-2 • • 

.,.·. • •. (1) • Pi~ .Se~·ator~~- tragen rnach einer V~ Se~t %U besdiließenden .Ges_cbäitsv~~ung 
:dfe" Verantwortung für die einzelnen Verwaltungsbehörden und Senatsämter. Sie haben 
dem Senat zur B~schlußfassung vorzulegen: 
'· :-·- i. alle( an die B~gersdiaft zu .richtenden Anträge.; . 

i Angei~nheitcn;· ·die mit Organen des Bundes oder anderer Länder -v~handelt 
werden; .. 

. 3. Angelegenheiten, für welche die Entscli-eidung des Senats durch die Verfassung oder 
.. • •. eirl Geseti V◊rgeschrieben ist: • . • . ' •. : . 

:-: _-:_ • ·¼.'"~ Angelegenheittn, die yon grundsätzlicher· oder allgemein~r Bedeutung- sind oder-di-c 
gesamt~ Verwaltung :betreffen;· 

htlp://Www.linde1r1cht.makrolog.d1 
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• 5. "Meinungsverschiedenheiten über Fragen, • die • den Geschäftsbereich -mehrer_h'- V tt-
waltungsbehörden oder S~natsämter.1;,erühren. • · , • 

(Z) ·Der Senat laßt seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit;. jedem ·senator. steht ts • hti~ 
seine abw~ichende·Auftassung in die Niederscmüt iufnehmen zu.lassen. BciStimmengleich~. 
heit enlscheidet die •Stimme des Vorsittenden. . . • • - • • · ·_. ,. ; • .• · •. • •. • . . -

•..• r ..... , ..... ~. • 

Ar~k•l „'lt_. - •• • . u ~ "'%J • :· ~·-· '•, ••.• . 

Der Senat vertritt die Freie. und 'Hansestadt Hamburg gegenüber der· Bundesrepublik 
D~utscliland, _den· c;leutsch~ Ländern und de~ Aµsland. .Ihm ob~egt 'die··RaJifilcation· der 
Staatsverträge. Sie bedarf der Zusthbmung d~r Bürgerschaft, sofern die. Verträge.- Gegen
stände der Gesetzgebung betreffen oder· Aufwendungen erfordern, für die Haushaltsmittel 
~icht vorgesehen sind. • . •• • · · . · : : •.• ·· .' • • • · 

l •' • 

Artjkel .~. . ' • 
• (1) Dem Senat steht das: B.egnadigungsredif :zü. • • . , :· _,. · •. . 

(2) Amnestien bedürfen eines Gesettes. Str.tlvedahren darf ·der Senat- nur.·auf Grund 
gesettlicher ·Ermächtigung niederschlagen. . • . . . .. • 

' . . . . 

. Artikel .~5 ,. • . . . , ' • . . 
·.(1), Der Senat ernennt, befördert .und entläßf die Beamten. Er kann' diest$· ·Redit auf 

~dere Stellen überjrag~n. • • 1 
• • . . • • . : • •_' •• • • • •• _ : •. • _ .• _ . ,: ... • • 

. • (2) Die Ernennung und Befördttung der Beamten erfolgt auf ·vor~~,. e~nes :~~s
schusses, der aus. drei Beamten des höheren Dienstes und vier bürgerlichen Mifglie~er~ _be- ' 
steht. Die bürgerlichen Mitglieder werden: .durch die Bürgerschaft auf die _Dauer vori drei 
Jahren berufen. • ••. • ·: · . • • 

• • • • • • ••. l I . 
\ 1 l 

, Artikel ~ · • : • 

Der Senat nimmt ~ie dem. Staate zu leiste~·den Eide . ab, soweit die Gesetze nichts 
anderes bestimmen. Er kann. di~ • Abnahme von Eid_en anderen Stellen übertragen~ : 

' , 
.Amkel . 47 ·, . : ••. . . 

., • • I• • • • • • • 

(1) Der Senat kann zu seiner Beratung und m Bearbeitung seiner Angelegenheiten . 
beamtete Senatssyndici ernenn~ .. Sie sollen in ä~r. Regel die Befähigung zum höheren Ver-
wal~gsdienst bcsitzeni .Artikel 45 Ahsatz .2' findet kein~ Anwendung. • • · .-

. · (2) Die Senatssyndici nehmen, wenn der Senat im Einzelfall ·nichts .~deres beschließt, 
an seinen Sittungen .mit beratender Stimme teil 

(3) Werden cin~m Senatssynditus Aufgaben. innerhalb einer _V crwaltungsbehörde oder. • 
~liCS Senatsan:ites -übertragen, ,so· ist er insoweit •unbeschadet des· Absattes 2 an die W eisun
.g'~n des zuständigen .ScJiatc?~ gebunden. 

IV .. 
Die~~g. 

• l • • ." • ~- • , .. : • 

~el48 . . . 

(1) Die Gesetiesvorlagen wer~n vom S~nat 9der aus der ·Mitte d~r aürgerschaft ein-
gebracht • • : , 

• (i) •Die G~ctte werden vori. det Bürgerschaft beschlossen. 

Artikel~ 
(1) Gesetzesvorlage~ d,es Senats mussen . einer zweimaligen_ Lesung (Beratung, und 

Abstimmung) . unterzogen: wetclcn, • wenn. sich nic;ht ·bei der ·ersten ·l\bstiminµng mindestens : 
zwei Drittel der .anwesenden Aogeordneten für.die· Annahme erklärt-haben. • 

hUp:1/WN,v.landnrectt.m aluolog.d• 
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·{2) Ge~etzesvorlagen, die·aus der Mitte,der Bürgerscha~ e_ingebracht„sind,.und.Anträge, 
welche die Anderung von Senatsvorlagen bezwedceQ, bedürfen in jedem Falle .-einer zwei
m~gen tLes~g ... Zwischen : der. ersten • und der zweiten ·Abstimmung. müssen mjndestens 
s~~ J~ge. li~t~ .. : Dem: Senat. i~ .das' Efgebnis . der ersten LesJJng unverzüglich mitzuteilen .. 

. ~t seinem Einverständnis kann die zweite Lesung.zu·.einem früher~n Zeitpunkfstatf{inden; 
auf seinen Antrag ist sie bis .zu einem Monat auszusetzen. 

(3) Die zweite Lesung darf nur dann}am ·gleichen Tage stattfinden, wenn sich kein 
Wid~prucli. erhebt. -Widerspruch kann nur von .eineni' Viertel. der-anwesenden Abgeordne-
ten e_rh~ben werd~n. • 

-A,:rükel 5.0 
Der Senat hat das Recht, gegen ein von der Bürgerschaft beschlossenes Gesetz inner~ . 

halb eines Monats unter Darlegung der Gründe Einspruch zu erheben. Alsdann· ist die Be
schlußfassung der Bürgerschaft zu wiederholen·.· Das Gesetz tritt nur in Kraft, wenn ihm 
bei der erneuten Lesung die Mehrheit der::gesetzlichen Mitgliederzahl· zustimmt. 

Artikel 51 
Zu einem die Verfassung ändernden Gesetz. sind zwei übereinstimmende Beschlüsse· 

4e~ Bürg_erschaft erfo,:.-derlich, zwischen d~nen ein 'zeitraum von mindestens dreizffl.ll '.f agen 
liegen ·muß. ·Beide Beschlüsse .müssen bei Anwesenheit von drei Vierteln der gesetzlichen 
Mitgliede:r;zahl. und mit eine~ Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten 
gefaßt werdeq. • 

. ' .• ' ( . 

Artikel 52 
1 . . 

Der Senat hat die endgültig beschlossenen. Gesetze innerhalb von vierzehn Tagen aus
. zufertigen uiid im Hamburgischen Gesetz- .und Ve,ordnungsblatt zu verkünden. 

Artikel. 53 
(1) Der Senat kann durch Gesetz ermäc;htigt ~erden, Rechtsverordnungen m erlassen. 

Dabei müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß ·c1er· erteilten Ermächtigung im Gesetz bestimmt" 
werden. -

(2) Die Rechtsgrµndlage ist in der Verorcln~ng anzugeben. Ist ·durch Ges.etz vorge
sehen, daß eine Ermächtigung weit-er· übenr.agen • werden: kann·, so· bedarf es zur Obertragung 
eit.-er. ·Re-chtsverordnung. • • • 

Artikel-~ . . 

Gesetze und Verordnungen tr~n, -soweit in ihnen nichts:anderes ·bestimmt ist, mit dem 
auf die Ausgabe des Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblattes folgenden Tag in 
Kraft. • 

-V ...• 
Die Verwaltmag. 

Artikel. 55 : . • : 

Die Senatoren leiten die ,einzelnen Verw~~8SZ:'\T~ige, für' .die sie die Verant'wortung 
tragen (Artikel 42 Absatz 1 Satz 1}. • .,. • .' ' • • • • • • • 

.·.. , 
Artikel 56 

. ' 

Das Voile jst .zui .. Mi~kung an. der.Verwaltung berufen'. Die .Mitwirkung. geschieht 
·insbeson~e~ ci~di. die :e4i;e~_mtH~ . tä_tige1:1. M~tglie~er_.. 4.u V.~altungsheh~den, •. , 

hltp1JiMw.landnrectunaluolog.de 
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• • Artikel' 57 

Das Gesetz regelt Gliederung ·und· Aufbau ~er VeNaltung. Der. Scna't grenzt die ein„ 
zeinen Ve~al~gs~eige gcgenein~der ab. . . . 

~e1S8 
• • Wer im Di.ens:te der.. Fr.eien und Hans~dt.Hamburg.steht, dient. der .Gesamtheit. Er 

hat seine Aufgabe unparteiisch 'wid ohne Rücksicht auf die Person nur nach 'sachlichen Ge
sichtspunkten wahrzunehmen. 

. "'. , .... -· 
Artikel 59. • 

•• • · (1) Jeder„ Deutsche:· hat. •· seiner Eignung, Befähigung· und fadtli~cn Leistung 
gleichen. Zugang iu jed·em.öffentlicbcn·Amte. • 

(2) Die Beamten werden auf Lebenszeit- ernannt, soweit- nicht durch. Gesetz etwas 
anderes. bestimmt ist. Das. Gesetz -regelt dit;r~tlichen Grundlagen des Beamtenverhält
nisses,.-insbesondere ·,die Dienst- -und, Versorgungsbezüge. Für· die vermögensrechtlichen 
Ansptjiche. der. Beamten steht. der 'Rechtsweg offen. • . 

. (3) • Die: Beamten .. können vorläufig_ oder endgültig nur -un.ter .den g.esetzlich. bes~mten 
Voraussetzungen und· in. dem' gesetzlich geregelten :Verfahren i~es Amtes enthoben·, jn den 
Ruhe- oder Warte stand oder in ein anderes Amt mit geringerem Gehalt versetzt werden.· 

' 
Artik-tf 60 . •. 

. Bezüge,• die jemand von einem: wirtsdialtlic:ben _ U ntcmehmen. als, Vertreter. der: F.reien 
und Hansestadt· Hamburg. erhält, ;st.ehen. diesel'. z.u. • • 

f • d 

• • Artikel' 6l. . 
Wird jemand.durcti·die öffentliche ~walt·in seinen Rechten.verletzt, so steht-ihm-der. 

Verw,alnuigsrethts~eg 'offen, soweit ein_ anderer Rechtsweg nicht· gegeben ist. 

VI. 
Die Remtsprechung~ 

Artilcel. 62 • _ 

Die Gerichtsbarkeit. wird.in allen ihren·zweigen durch unabhängige, nur dem Gesetz 
unterwodene'°Gerichte ausgeübt .. ~ der Rechtsprechung-sind.Männer ~d frauen aus dem 
Vo~~ ~~eh Maßgabe der G~setze beteiligt. . • • 

Artik.el. 63 
. ·. . ' . 

- (1). ·Die. Berufsrichter werden v:.om Senat. auf Vorsc;bla,, eines: Richtenv~Jausschusses 
ernannt. Artikel 45 Absatz 1 .findet Anwendung. Der Riditer:wablausschuß besteht aus 
drei. Senatoren .o.der Senatssyndici, sechs . bürgerlichen , Mitgliedern, drei Richtern,. und~ zwei 
Rechtsanwälten. Das Nähere bestimmt das'.Gaetz: Es kann vorsehen, daß· für eine be
stimmte·Gerichtsbarkcit die Rechtsanwälte d~ch- Personen. ersetzt·. werden; die• ·mit dieser 
Gerichtsbarkeit in, besonderem· Maße vertt~t.:sind. 

·(2) Die Berufsrichter werden auf Lebenszeit ernannt. Sie müssen nach ·ihr.er_ Persön
lichkeit und ·nach ihren .Fähigkei~en-die Gewähr, dafür- bieten,. daß· si~ den·· Aufgaben ihres· 
Amtes.ge~en sind und insbesondere im Amte- und-'außerbalh·.d~~ Amtes:: nicht gegen 
die. Grundsätze· d.es Grundps~es- für. die: Bundesxepublik,Deutschland:und:dieser Ver
fassu.ng v.erstoßen .. werden .. Sie können-. vor ihrer,· :Ernennung.· zur Überp.rüfung·· der-· Persön
Iichkcjt und. der fachlichen. Eigpung! ;vQm Senat. auf. Zeit' oder Widemtf b~tellt:waden, es 
sei denn, daß der _Richterwahlausschuß sie als Bewerbtt-für efu\Rfchteramt ablehnt. 

hltp:/i-.llndnrect-t.maloolog.de 
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(3) Wenn ein Richter im Amt od~r außerhal),- des •Aintes gegen die Grundsätze des 

Orundge~etzes für die Bundesrepublik Deutschland oder dieser . Verfassung verstößt, so 

kann die Bürgerschaft gegen ihn mit der ·Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl nach 

Stellungnahme des Richterwahlausschusses beim Bundesverfassungsgericht eine Entschei

dung gemäß Artikel 98 Absatz 2-des Grun._dgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland 

bean~agen. Das gilt auch für ehrenamtlich angestellte Richter. . _ 

·- (4). Absatz 3 findet auch auf die bereits· ernannten Ri_chter Anwendung'.. 

Artikel 64: 

. • • {l) Bei der Rechtsanwen4ung durch die Genchte sind Landesgesetze und im Rahmen 

gesetzlicher _Ermächtigung ergangene Rechtsverordnungen des Landes, die ordnungsgemäß 

verkün<;let w:orden ·sind, als verbindlich· anzusehen. • . • • 

(2) Ist· ein Gericht der Auffassung, daß ein ·hamburgisches Gesetz' oder· eine • im 

. Rahmen ·eines ·solchen Gesetzes ergangene Rechtsverordnung gegen diese V-erfassung ver• 

st<ißt;. so ist das Verfahren auszusetzen und cUe Ertscheidung des Hamhurgischen V er- • 

lassungsgerichts· einzuholen, sofern es auf die Gültigkeit der Vorsdui.ft bei der Entschei

dung" ankommt; Artikel 100 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland bleibt 

unberührt. 

Artikel-'65 

•• (1) ·Das· Hainburgische' ·Ved~sungsgericht ·besteht aUs .·dem Präsidenten des 

'Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hainburg a1s Vorsitzendem, zwei-weiteren hatnburgi

schen Richtern, die vom· Senat auf fünl Jahre ernannt werden, und sechs Beisitzern, die von 

der Bürgerschaft auf fünf Jahre gewählt werden: Für jeden Richter und Beisitzer ist auf die 

gleiche ·Weise ei~ ständiger V ettreter zu ·bestellen; der Vorsitz~ncie wird durch den Vize-

. präsidenten ·des Hanseatischen Oberland~gerichts in Hamburg vertreten. Die• Mitglieder 

des Hamburgischen V erfassungs~richts dürfen nicht Mitglieder der Bürgerschaft, des 

Senats, des ·Bundestages,· des Bundesrates, det Bundesregierung oder entsprechender Organe . 

eines anderen Land~ sein . 
. (2) Das Ved.~uilgsge_richt entscheidet. • 

1. auf .Antrag des ~cnats oder eines Viertels der Abgeordneten der ;Bürg~schaft über 

S~citigkeit~,. die :sich aus der Ausl~gung der Verfass~g ergehen_; . . 

2. auf Antrag des Senats oder eines Viertels der Abgeordnefen _der Bütgersmaft über 

• Meinungsverschiedenheiten oder Zweifel, welche die ·v cteinharkeit von Landesrecht 

mit der Vedassung oder von abgeleitetem Lan~esrccht mit den ~desgesetzen be-

treffen; . . • 

3. auf Antrag d~ Senats oder eines Viertels der Abgeordneten der Bürger_schaft. wenn 

• Meinungsvetschiedenheiten oder Zweifel über die Auslegung oder Anwendung des 

Lan'desrechtcs het'l'$chen; . • • . 

• 4. auf Antrag eines Gerichts- Über d1e .Verfassungsmäßigkeit ·eines Gesetzes oder ·einer 

Rechts:verordnuiig (Artikel 64: Absatz 2); • 

• 5. über ~chwerdcn· gegen Entscheidungen der Bürgerschaft, welche die Gültigkeit 

der Wahl oder den Verlust der Mitglieds_chaft eines Abgeordn~n betreffen (Ar-

tikel • 9 Absatz 2): . . • . . 

6. auf Antrag der Biirg~~chaff üb.er die· Frage, ob ~ ~tglied des Rechnungshofes 

iiuierhalb. od~ außerli~~ _des Amtes gegen ~e Grundsätze des Grundgesetzes füi: 
die Bun·d~repul:lilc D~utschland o~er. gege~ die ~~ndsätü dieser yerfassung ver

sto~~ hat, und. ~~er die Folgen,_,d1e _steh h•~~ bei ~~~er. Anwendung -~~ 
Artil<els ~ Absatz 2 des Grundgesetzes fur die B~desrcpublik Deutschland 6 . 

gebcn'.:(Artijc~l'71 ·,Absa~:J Satz 2).· '· •• • _ • . •. • • • • :- . 
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(3) Durch· Gesetz können dem Verfassun·gsgericht weitere Aufgaben übertragen 
w.erden. 

' 1 • ,. 

(4) Die Entscheidungen des Verfassungsgerichts sind für Gerichte ·und Verwaltung 
bindend. Entscheidungen· nach Absatz 2 Ziffer 1, • 2, 3 und 4 haben Gesetz~skraft. 

(5) Die in Absatz 4 Satz 2 genannten Entsch'eidungen sind im Hamburgischen Gesetz
und Verordriungsblatt zu veröffentlichen. Bei anderen Entscheidungen kann das Ver-
fassungsgericht die Veröffentlichung bescpließen. • • 

• '· (6) Das Gesetz bestimmt das Nähere über die Wahl, die·zuständigke.it und das Ver-
fahren. • 

VII. 

1 ' Haushalts- und Ymanzwesen. 
' 1 ,, 

/,' 

Artikel 66 

(1) Alle Einnahmen und Ausgahen ,d~ Freien und Hansestadt Hamburg müssen für 
jedes Rechnungsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan eingesteUt werden.· · 

l i ,- ' • ' 

(2) Der Haushaltsplan wird vom Senat für je ein Rechnungsjahr der. Bür~schaft vor-
gelegt und durch Beschluß der Bürgerschaft. festgestellt. Artikel 49 ·Absatz 2 findet entspi-'e- • 
chende Anwendung. 

i 
Artike_l 67 

1, . . • • ' • • 

(1) Ist ·bis zum Schluß eines Rechnungsjahres del.l Haushaltsplan für das folgende Ja}µ.: 
nicht festgestellt worden, so kann die Bürgerschaft den Senat ermächtigen, bis zuin inkraft-
treten des Haushaltsplanes. • 

1. alle Ausgaben zu leisten, die nötig sind, um 

a) öesttl;ienqe' Einrichtu"ngen zu erh'alt~n und beschlossene Maßnahmen durch-
• __ Lj!11..:..... ' •• , 
zwwuen, · , . . , 

• 1 

b) die rechtlich bFg;ründeten Verpffichtungen der Freien und H~sestadt Hamburg zu 
erfüllen, 

• 1 • 

c) Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für diese 
Zwecke weiterzugewähren, sofern durch de~ Haushaltsplan eines Vorjahres bereits 
Mittel bewilligt waren; • • 

' . '('. 
2. die feststehenden Einnahmen un,d die ~innahmen aus den für

1
_ ein Rechnungsjahr fest-

zusetzenden 'Steuern und an4eren Abgaben foitzuerheben,' soweit gesetzlich nichts 
ander~s •bestirtm{t ist: .. ·, • • 

' 
3. für die ~eh-Ziffer 1 zu;lässigen Ausgaben Kassei;ikred.ite aufz.unehmen, soweit nicht der • 

Geldbedarf-1durch· Steuern- und andere Abga&en,, die• auf Gesetz beruhen, oder aus 
sonstigen Einhahmen-'gedeckt werden kan'ri,il. r ' 

. ,. l • . 

(2) Wird
1
im Falle' des·Artikels 36 die Vertrauensfrage mit einer Vorlage nach Absatz 1' • 

v~_bunden,ttind_i~clit_.die Bürgerschaft von keiner der in· Artikel ~ Absatz -f Satz 1 ge
n~~nten Befugnisse Geprauch~. so i~t der Senat nach Ablauf der Dreimonatsfrist, spätestens • 
aber mit Begi~ des .neuen Rechnungsjalires, im Umfa1'ge .des Absattes 1 zur Fortführung 
des Haushaltsplane~' ·-ermächtigt.- • • · · · • • · •• 
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Artikel 68 

N aclibewilligungen von Haushaltstnitteln • bedürfen eines :I3eschlusses der Bür~erscbah. 

Artikel 69 

Auf Beschlüs~e der Bürgerschaft, die auf Anträgen aus der Mitte der Bürgerschaft be

ruhen und die Ausgaben in sich schließen oder für die- Zukunft mit sich bringen, für die 

Mittel im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, sowie auf Beschlüsse det _Bür~cbaft, _die 

. vom Senat eingebrachte Anträge auf Nacbbewilligungen änd.em, finden Artikel 49 Absatz~ 
und Artikel SO entsprechende Anwendung. • 

Artikel 70 

(1) Dei: Senat hat der Bürgerschaft über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über das. 

Vennögen und die Schulden der Freien und Hansestadt Hamburg jährlich Rechnung ~u 
legen. 

(2) Die Haushaltsrechnung und eine Obersidit über das Vermöge~ und die Schulden 

sollen- der Bürgerschaft mit den· Bemerkungen des Rechnungshofes und der Stellungnahme 

des Senats im Laufe des nädisten RechnungsJahres zur Erteilung der Entlastung vorgelegt 
werden. 

Artikel 71 
. . 

(1) Die-gesamte.Haushalts- und Wirtschafts.fühi-ung wird durdi einen unabhängigen, 
nur dem ·Gesetz unterworfenen Rechnungshof überwacht~ • 

' 
(2) Der Senat ernennt mit Zustimmung des Bürgerausschusses den Präsidenten und· 

die sonstigen Mitglieder des Rechnungshof es. 

(3) Auf seine Mitglieder .finden die. für ·Berufsrichter gelfen~en ~~ung~ dieser 

Verfassung· entsprechende Anwendung. für das der RichteranJ<lage en.tsprechende V er

fahren ist das Hamburgische Verfassungsgericht zuständig. Die in den Artikeln 45 Absatz 2 

un4_ 63 Absatz 1 vorgesehenert Ausschüsse ha~en kein Vorschlagsrecht. • 

(f) Das Gesetz bestimmt das Näh~e. 

Artikel 72 
1 

• • • 

(1) Nur bei außerordentlichem Bedarf_ und in der Regel ~ur für Au~ben zu werben-. 

den Zwecken dürfen Geldmittel im Wege des Kredits beschafft werden: hierzu bedarI es 
~ines Beschlusses der Bürgerschaft. ,. 

(2) Die Obernahme von Sicherheitsleistungen :z:u Lasten· der Freien und Hansestadt 

Hamburg; deren Wukung über e~n Rechnungsjahr hinausgeht oder die nicht zum regel

. mäßigen Gang der V ~altung gehört,_ bedarf ein~s Beschlusses der Bürgerschaft. 

(3) Ebenso ist die Veräußerung von Staatsgut, die nicht zum regelmäßigen Gang der 

Verwaltung gehört, nur auf Beschluß der Bürgerschaft zulässig. 

(4) Mkd 49 Absatz 2 und Artikel 5~ finden entspr«bende· Anwendung. 
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.Vßl. ' 
&diluß~ und Uebergang&bestlmmangen. 

Artikel 73 
• Die Wahrnehmung staatsbürgerlicher Redite un~ Pflichten in öffentlichen Ehrenämtern 

darf nidit • behindert werden, insbesondere nicht durch ein Arbeits- oder. Dienstverhältnis. 
Dem Arbeitneluner ist die dafür nötige freie Zeit zu gewähren. Wieweit der Anspruch auf 
Vergütung' erhalten bleibt, bestimmt das Ges~. _ 

Artikd 74 
Alle hamburgischen Bearriten einschließlich ·der Richter sind auf diese Vcrf~sung zu 

vereidigen. Der Senat ·bes~eßt das Nähere. 

Artikel 75 .. 
. {1) Ein Beamter, der den Eid auf die Verfassung verweigert, scheidet aus dem Dienst-_ 

vcrhältnis aus. Leistet er den Eid, glaubt aber später, ihn nicht aus innerer Überzeugung 
erfüllen. zu kQnnen, so hat er seine Entlassung zu beantragen. , 

(2) Ein Ruhegeh~t kann bewilligt werden. 

Artikel 76 
(1) Die Vorläuf'ige Verfassung der Hansestadt Hamburg vom 15. Mai 1946 (Ham

burgische-s Gesetz- und Verocdnungsblatt Seite 51)_in der Fassung der Gesetze yom 8. Ok-
• tober und 7. Dezember 1946 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seiten 103 
und 123) wird aufgehoben. · 

'{2) Diese Verfassung tritt am 1. Juli· 1952 in Kraft. 

Au~gefertigt Hamburg, den 6. Juni 1952. 
Der. Senat 

• HeralJSiregeben von dem Benat der HIIMl!lltadt Hamburg, Staatllctie Preaeatelle. 
. Druck uJ)d V~ c k e & W11 lt t, ~W'I ., Hohe Bleidlen IO, :rermpr. H 0911. - . 

Batellllll,-n Dimmt die A • Be 1 D r 1 c b r. Po b D ,lt •• B.Unt>ui:, 1, Steindamm H (B~: M 1111) en~en. 
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